
Die Krankenfürsorgen Tirol übernehmen die Kosten für Impfstoffe bei ärztlicher Verschreibung, 

sofern eine Impfung im Österreichischen Impfplan empfohlen ist. Ausgenommen es handelt sich 

um eine Gratisimpfung aufgrund bundes- bzw. landesgesetzlicher Bestimmungen. Bei Abgabe 

des Rezeptes in der Apotheke können die Impfstoff gegen Entrichtung der Rezeptgebühr 

bezogen werden. 

Nachstehend eine Liste mit farblicher Unterteilung der Impfstoffe (erstellt nach den Empfehlungen 

des Österreichischen Impfplanes).  

Grün:  Kostenübernahme ohne Bewilligung 

Gelb:  RSV-Impfstoffe Erwachsene - Kostenübernahme ab dem vollendeten 60. Lebensjahr 

RSV-Impfstoffe Kinder - Kostenübernahme für Kinder bis zu 24 Monaten 

Pneumokokken-Impfstoffe - Kostenübernahme ab dem vollendeten 60. Lebensjahr  

Herpes-Zoster-Impfstoffe - Kostenübernahme ab dem vollendeten 60. Lebensjahr 

Impfstoffe die nicht unter oben genannte Kriterien fallen, sind nur nach Vorliegen einer 

Chefärztlichen Bewilligung auf KUF-Kosten abzugeben. 

Rot:  Generell keine Rückerstattung seitens der KUF 

Prophylaktische Impfungen - Unter Berücksichtigung des Impfplans 2024/2025 (BMSGPK) 

 

 

Keine Einschränkung     voll erstattungsfähig 

Einschränkung (Alter, Indikation, Berufsgruppe)    teilweise erstattungsfähig 

Reiseimpfung, sonstige Impfung (z.B. Gratisimpfung, Kinderimpfprogramm)  NICHT erstattungsfähig 

Impfungen aus dem Kinderimpfprogramm werden nicht separat gelistet 

IMPFSTOFF Indikation 

Abrysvo Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) 

Arexvy Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) 

Bexsero Meningokokken B 

Beyfortus Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) 

Boostrix Diphtherie-, Tetanus-, und Pertussis 

Boostrix Polio Diphtherie-, Tetanus-, Pertussis azellulär- und Poliomyelitis 

Dukoral Cholera 

Encepur Frühsommer-Meningoenzephalitis - FSME 

Engerix Hepatitis B 



 

 


